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Ve r- o 1' d 11 u ng 
zur Uifisetztlng des Krebsregistergesetzes Sachsen-Anhalt. ,

; 

Vom 17. August 2018. 

Aufgrund Hes § 19 Sati' 1 N111.1 bis 4 des Krebsregis— ,’ 

tergesetzes Sachsen—Anhalt vom 28. September 2017 
_ 
(GVBI. LSA S. 173) 1n Verbindung mit Abschnitt II Nr. 5 ' 

des Beschlusses der Landesregierung über den Aufbau der . 
‘ 

‚ 
Landesregierung Sachsen-Anhalt 11nd (1165 Abgrenzung der' ’

. 

Geschafisbeljeiche V0111 24. Mai/7. Juni 2016 (MB]-. LSA .' - 

S 369) geändert durch Beschluss vom 20 September 2016 
„ (MBl. LSAS.549)1, wird verordnet: 

'‚_ § 1 

Einzelheiten zu den Meldea11la'ssen 

(1) In Bezug auf den Meldeanlass „Stellung der Diagnose . 

nach hinreichender klinischer Sicherung“ liegt eine die' 
Meldeverpflichtung begriindende hinreichende Sicherung 
der Diagnose V,or wenn deribehandelnde Arzt' ln der Zu— 
sammenschau der Befunde eine Krebserkrankung mit hin- 
reichender Sicherheit diagnostiziert. Verdachtsdi'agnosen 
‘sind nicht zu melden. 1 

(2) In Bezug auf den Meldeanlass ,,histo1ogische,-zyto— ' 

- 'log'ische oder labortechm'sche Sicherung der Diagnose‘f 
löst jeder histologische, zytologiSChe oder labortechnische 
Befund die Meldeverpflichtung aus, sofern die Ergebnisse .

. Ider jeweiligen Untersuchung ‚"nicht 1n mehreren Schritten? " 

'separat befundet und dem behandelnden Arzt mitgeteilt—. 
werden. In dem zuletzt genannten Fall liegt nur eine ein—( 
heitli‘che Meldeverpflichtung vor; Einzelbefunde sollen 
zusammengefasst werden._ Meldet ein klinisch tätiger Arzt' 
einen histologischen B'efund zusätzlich zur Meldung einer ' 

Diagnose Therapie oder Verlauf, so hat dies im Rahmen 
einer einheitlichen Meldeverpflichtung zu erfolgen und‘ 
unter-fällt dem jeweiligen Meldeanlass nach den Ab— 
Sätzen 1, 3, 4 0de15. , 

_ (3) In Bezug auf den Meldeanlass „Beginn-oder Ab—' ' 

L 

schluss einer therapeutiSChen Maßnahme“ lösen folgende 
Formen einer tumorsp‘ezifischen Therapie die Meldever—' 

. 

pflichtung aus: . 

_ 

, .
, 

, 

1. Operation: 
Alle Operationen, die als tumortherapeutisch anzusehen 
sind, l6se11 jeweils eine Meldeverpflichtung aus. Dies 
gilt auch fiir Operationen mit palliativer Intention. Teil— 
operationen im engen zeitlichen Verlauf innerhalb eines 
stationären Aufenthaltes führen .nur zu_ einer einheit- 
lichen therapiebezogenen MeldeVerpflichtung insbe—. 

. sondere bei Sentinel- N ode—B1op‘s1e und Brusterhaltende 
Therapie, Primär—Operation und NachreSektiOn, Primär— 
Operation und Revisionsbperationen. Operationen in 
zeitlich getrennten stationären Aufenthalten führen zu 

‘ gesonderten Meldeverpflichtlingen,‘ auch wenn sie 
planmäßig zusamrnengeh6ren. Diagnostische-- Ope—' _ 

rationen insbesondere die diagnostische Laparoskopie,
‘ 

oder Operationen wie die Portanlage odei‘ die Anlage 
‘ 

_ u_nd Ruckverlegung eines AnuSpraeter und vergleichbare 
Maßnahmen ffihren nicht zu einer gesonderten. Melde— 
verpflichtung, sondern sind ergänzend Zur ursprüng— 
lichen Meldeve1pflichtung zu melden. Die Meldever- 
pfl1<zhtu11 g beginnt jeweils nach Abschluss der zuvor als 
einem M'eldeanlass zugehörig definierten Sachverhalte. 

2 Strahlentheraple 

_ „Der Beginn und der Absc'hluss einer Strahlentherapie 
lösen zwei gesonderte-Me1devérpflichtungen mit je- } 

> weils eigene'n Angaben aus. Strahlentherapeutische 
, 
ZBehandlimgen, die' 1111 zeitlichen Verlauf getrennt sind 
und 1n sich einen neuen Beh'andllingsansatz haben, lösen 
jeweils gesonderte MeldeVerpflichtungen aus. 

3. Systemische Therapie,1nedik3111e11t6se Therapie:

» 

“Der Beginn der Therapie (nicht eines Zyklus) und der
. 

Abschluss der Therapie 16se11 zwei gesonderte Melde— ' 

verpfli‘ehtungen mit jeweils eigenen Angaben aus. Eine 
neue Therapie; 16st "erneut ’die' Meldeverpflichtung zum 

j. MeldeanlaSs „Beginn oder Abschlus‘s einer. therapeu— 
tischen Maßnahme“ (aus. Sofern es keine Änderung des 
Iherapieprotokolls zur Folge hat, löst der Weehsel einer 
‚einzelnen Substanz oder der Dosis,1keine erneute Mel- 

' 

deve'rpflichtuhg aus 
>

- 

Neben den drei hauptsaehlichen Therapiemodalitaten 
: (Operation, Strahlentherapie und systemische Therapie) 
l6sen au‘ch lokale ablative Verfahren und abWartende The- 
rapiekonzepte eine Meldeverpflichtung aus. Dabei sind 
'Ve'rfahren wie die Radiofrequenzablation (RFA) und die 
irreversible Elektroporation (IRE) als Operation und die > 

'selektive 111terne Radiotherapie (SIRT) als: Strahlentherapie 
zu melden. Die abwartende Therapie (Wait and See, Active 
Surveillance) ist der systemischen Therapie zuzuordnen. 
Meldungen von regionalen Chemothe’rapieverfahren wie 
“der trans-arteriellen Chemoembolisation’ (TACE) sind eben- 
falls bei der systemischen Therapie einzuordnen' Nicht— 

Mel‘deverpflichtung aus._ Wirkt eine Therapie gleichzeitig 
„ 
auf verschiedene Primartumore insbesondere gleichzeitige 
Operation des ersten Tumors der Lunge in Form eines Plat- ' 

tenepithel- Karzinoms und des zweiten Tumors der Lunge 
in Form eines kleinzelligen Karzinoms oder endokrine- 
Therapie bei M3111ma—Karzinom rechts und links, ist je ~ 
Tumor eine MeldeVerpflichtung gegeben. Erfolgt. die Ent- . 

‚ scheidung. des Patienten Oder des Arztes (Kontraindikation) 
gegen eine tumorspe‘zifische Therapie, ist die Information 
‚über die Ablehnung als Abschluss einer Therapie zu mel— 

‚ 

den- Auch der Abbruch der Thera'pie gilt als Abschluss. 
Die bloße Empfehlung oder Planimg e‘1ner Therapie lösen 

' 

keine Meldeverpflichtung aus. 
' 
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. tumorspezifische Therapien, insbesondere Therapien bei , 

'Folgeerkr‘ankungen Oder Nebenwirkungen, lösen keine



I 
_ 
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(4) In Bezug 3uf den Meldeanlass ,,Feétste11ung einer 
therapierelevanten Änderung des Erkran'kungsstatus“ Iösen

\ 

‚' ~Rezidivereignisse, wie loregiohäl-es Rezidiv, Fernmetas—
4 

tase oder Progression, jeweils die Meldeverpflichtung ans. 
Mehrere gleichzeitig diagnostizierte Ereignisse gehören 
dabei zu einer einheitlichen Me1deverpflichtung. Zeitlich 

' getrennt diagnosti'zierte Ereignisse lösen jeweils erneut die 
Meldeverpflichtung aus, wenn dadurch ein weitergehender 
Wesentlicher medizinischer Sachgehalt erfasst'wird. ‘ The— 
rapien in Folge von Rezidivereignissen lösen erneut die 
Meldeverpflichtung nach Absatz 3 aus. 

(5.) In Bezug auf den Meldeanlass „Ergebnis der Nach—‚ 
-' sorge ‘sind jährliche Daten von klinischer Relevanz. Des— 
halb liegt für diejenige nachsorgend‘e Einrichtung; ‚die den 
Patienten hauptsächlich betreut, bis z-u einmal jährlich eine 
Meldeverpflichtung vor. Erfolgen dennoch innerhalb eines 
Jahres mehrere Meldungen zum Meldeanlass „Ergebnis-der 
Nachsorge“. aüsunterschiedlichen Einrichtungen, wird mir 
die erste Meldung vergütet. EXistieren klinische Leitlinien 
“zu dem Zeitraum in dem die- Nachsorgeuntersuchungen 
erfolgen sollen, ist die Meldeverpflichtung hierauf so_nst' 
aufl zehn Jahre nach Therapieende beschränkt. Eine Mel— 

— dung zum Nachsorgestatus ist auch bei fortbestehender 
Tumorfreiheit abzugeben Therapierelev311te Befunde, die 
in der Nachsorgeimtersuchung erhoben werden, sind im 
Rahmen des Meldeanlasses „Feststellung—einer therapie— 
relevanten Änderung des Erkrankungsstatus“ zu melden." ' 

Eine zusätzliche Meldung des Ergebnisses der Nachsorge 1 

nach § 8 Satz 2 Nr. 5 des Krebsregistergesetzes Sachsen—
4 

. 

’A‘nh31t ist dann nicht erforderlich. 

(6) In Bezug auf den Meldeanlass ”Tod“ liegt eine Mel— , 

deverpflichtung vor; unabhängig davon ob der Tod 1nfolge’ 
der Krebserkrankung eingetreten ist. 

, 

‘§ 2
. 

Meldepflichtige klinische Daten 

(1) Bei jeder Meldung sind die 1n § 7 .Ab.s 2 des Krebs— 
1egiste1gesetzes Sachsen-Anhalt genannten erhobenen oder 
vorliegenden klinischen Daten zu übermitteln Um die ' 

Ausza'hlung der Meldevergfitung zu ermöglichen, sind fol- 
gende Angaben, unabhängig. vom Meldeanlass bei Ijeder 
{vollständigen Meldung anzugeben: 

, 1. a) Familienname, Vornäme, 
— b) Geschlecht, 

. V 

c) Geburtsdatum, 

d) Versichertennummer und ‚ 

he) Krankenkasse 
ders-Patienten, 

2. Angaben _zur meldenden Instijtutionynach §' 3, 
3. Angaben zur Tumordiagnose

_ 

a) Primärturnor Tumordiagnose ICD COde,
. 

b) Prixhärtumor T‘umo1di3gnose ICD Version, 
.c) Primärtumor. Tumordiagnose ICD Text, . , 

ld). Tumor Seitenlokalisation;
\ 

e) Datum der Tumordiagnose. 
‘ 

' 

_ 

, 

‘9. 

' 

'28'8 

-‘ 

()2) Mit‘ jeder. vollständigen Meldung mnss de1j zugrun— 
deliegende Meldeanlass übermittelt werden. 

(3) Je nach Meldeanlass ist ‘eine Meldung gemäß nach— 
folgender Regelung Vollständig, wenn die jeweils genann— 
ten .Daten ‘des ADI/GEKID Basis'datensafzes, sofern 
zuixeffend' Vollständig fibennittelt wurden: 

1. bei Meldung der Ste11u11g der Diagnose nach hinreichen— 
der klini's‘cher Sicherung sind die Variablen der Gruppe 

': „Diagnose“ sowie in Abhängigkeit .von der ICD die
_ 

Variablen der Gruppe .„TNM- Klassifikation“ Oder der
' 

G111ppe „Weitere; Klassifikationen“ zu übermitteln; 

2. bei Meldung eines Befnndes. zur histologischen, zyto— 
. logischen oder_ labOIteChxlischen Sicherung der Diag- 
nose sind die Variablen der Gruppe „Histolqgie“; der- ' 

Gruppe „TNM—Klassifikation“ oder deeru'ppe „Wei- 
tere Klassifikationen“ zu übermitteln; 

3. bei„‚Meldung Von Therapiedaten 211111 Beginn oder 
Abschluss einer thierapeutischenMaBnMe sind bei

_ 

a) Operationen: die Variablen der Gruppe der ,,O'P“Iund 
der Gruppe „Resi‘dualstjatus“,

' 

b) St131'1lentherapie:_ 

aa) bei Beginn der Stralflentherapie: die Variablen 
der Gruppe ,,Sl1'ahlenther_apie“' 

.bb) bei Abschlnss der Strahlentherapie: die Variablen 
der Gruppe ;,Strahlentherapie“ und der Gruppe 
„Strahlentherapie Nebenwirkungen‘ , 

c) systernischer oder medikamentose1 Therapie: 
aa) bei Beginn der systemischen Therapie: die Vari- 

ablen der_ Gruppe „Systemische Therapie‘“ , 

bb) bei Abschluss der systemischen Therapie:;die 
Vafiablen der Gruppe „Systemische Therapie“

' 

‘: und der Gruppe „Systemische Therapie Neben 
wirkungen“ ‘ 

und beijeder The1apieIne1dung die Variab1en der Gruppe 
„Tumorkonfercnz“; sofern durchgeführt, zu übermit- 
teln; Beschlüsse von T111norkonfe1en2en sind im Feld 
Anmerkung zu übermitteln; bei jeder Therapiemeldung 
nach einer Operation sind die Variablen der Gruppe 
„TNM-Klassifikationf‘ oder der Gruppe „Weitere Klas— . 

sifikationen“ zurfiben'nitteln; bei einer Therapieab—
_ 

schlussrneldungnach einer anderen Therapie sind diese; ' 

" Variablen soweit erhoben, zu .1'ibe1'111itt‘e1n;diese‘ An- 
gaben müssen sich jeweils auf den Zeitpunkt des 

. 

Therapieabschlusses beziehen; 

» 4. bei Meldungen von Daten zur Feststel1ung einer thera— ” 
_pierelevanten Änderung des Erkrankungsstatus (Ver- 

' 

' laufsdaten) sind die Variablen der Gruppe „Verlauf“, der 
' 

Gruppe „Residualstatus“ und der Gruppe „Fei'nmetas- ‚ 

tasen“ sofern zutreffend und erhoben oder vorliegend, 
zu übermitteln; 1

1 

5. bei Meldungen zum Ergebnis. der Nachsorge sind, soweit — 

zutreffend, die Daten der Nummer 4 zu fibermitteln; 
6. ‘bei Meldung des Todes des Patienten sind die Variablen 

der Gruppe „Tod‘.‘ zu übermitteln.
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Können die Daten zur Klassifikation innerhalb der Melde- 
'frist nicht übermittelt Werden, sind diese nachzuliefern, 
ohne dass dies eine neue Vergfitungspflichtige Meldever~ 
pflichtung darstellt. - 

_ 

"(4) Weiterhin sind für eine‘vollstfindige Meldung die 
Daten der organspezifischen Module des AD_T-/G_EKID 
Basisdatensatzes einschließlich zukünftiger Module, so— 
fern zutreffend zu fibennittehi.

( 

‘ 

. § 3 ‚ 

Meldepflichtige meIdungsbezogene Daten 
‘ Daten zur Aufldärung über den Widerspruch 

(1) Bei jeder Meldung sind die 111 § 7 Abs. 3 des Krebs— '_
. 

registergesetzes Sachsen-Anhalt genannten- erhobenen 
oder vorliegenden meldungsbezogenen Daten zu übermit— 
teln. Eine Meldung ist vollständig, wenn sie die Variablen 
der Gruppe ,,Me1der Stammdaten“ des ADT/GEKID Basis- 
datensatzes — sofern zutreffend~ beinhaltet. 

-(2) Fiir eine vollständige Meldung sind die Variablen 
der Gruppe „Meldebegründung“ des ADT/GEKID Basis— ' 

datensatzes entsprechend der Meldeverpflichtung nach § 9 
Abs. 1 des Kreb'sregistergesetzes Sachsen-Anhalt z'ur Do— 
kumentation fiber die- Belehrung zum Widerspruchsrecht 

_ 

oder der Gründe für eine unterbleibende Belehrung erfor— ' 

derlich. Abweichend V011 den Festlegungen des ADT/ GEKID Bas1$datensatzes entspricht dieAusprägunglJ“ der
_ 

‚Meldebegründung „Patient wurde informiert“. Die Aus-1 
prägung „W“ ist keine zulässige Ausprägung be'i der Mel—

} dung durch Meldeverpflichtete. 

§ 4
. 

Verfahren und Format der Datenmeldung 
und —fibermitt1u11g - 

(1) Meldungen erfolgen vorzugsweise in einem vom kli- 
nischen Krebsregister vorgegebenen, strukturierten elek- 
tronischen Fer-mat (gültiges ADT— GEKID— XML— Schema). 

_ 
Die elektronische Form der Übermittlung (technischer 
Transportweg) richtet sich nach den vom Krebsregister' 

"vorgegebenen Verfahren. 

(2) Zusätzlich ist es möglich, Meldungen mittels vom 
Klinisehen Krebsregister verijffentlichter.,Meldeformulare 
zu erstellen. Dieée Meldeformulare werden- auf der'Inter— - 

netseite des Klinischen Krebsregisters zur Verfügung 
gestellt Die Formulare sollen elektronis‘ch ausgefüllt wer- 
den Die Übersendung kann postalisch oder elektronisch 

' an die zuständige Registerstelle erfolgen. Die elektronische 
Form der Übermittlung Iichtet sich nach den vom Krebs- r 

register vorgegebenen Verfahren. 

(3) Abweichend zu den Regelungen m Absatz 1 11nd 2 
‚ist es für den Zeitraum der Übergangsphase nach § 650 
Abs. 5 des Ffinften Buches Sozialgesetzbuch möglich-‚' 
Meldungen in nicht für Zwecke der Krebsregistrierung 

' 

> aufbereiteter Form mittels Übermittlung ärztlicher Befund— 
berichte oder maschinell Verwertbarer Datenträge; abzu— 
geben. Die Übersendung kahn postalisch oder elektronisch 
an die zuständige Registerstelle erfolgen. Die elektronische 
Form der Übermittlung richtet sich hierbei nach den vom 
klinischen Krebsregister vorgegebenen Formaten. 

(4) Bei der Festlegung der Verfahren zur elektronischen 
Übermittlung sind technische und or'ganisatorisehe Maß- 
nahmen nach dem Stand der Technik vorzusehen, die geei‘g- 
net und erforderlich sind, um den Zugriff unberechtigter ' 

Dritter auf die Daten während ihrer Ubertragung oder ihrer 
Zwischenspeicherung auf Systemen, die für Übermittlung 

‘ 

und Empfang der Meldungen verwendet werden, zu ver— 
hindern. 

( 
_: 

.

' 

. § 5 _ 

_.MéldeVergütung für klinische Daten ‘ 

(1) Die Meldevergiitung ist" einrnali'g' Je nach vollständig - 

erffillter Meldeverpflichtung zu zahlen. Die Vollständigkeit ‘ 

bezieht sich auf die Identitätsdaten, die klinischen Daten 
und die meldungsbezogenen Daten und bestimmt sich nach 

“dieser VerOrdnung sowie dem Krebsregistergesetz Sachsen— 
Anhalt.Erhä1t das klinische’ Krebsregister identische Mel- _ 

dungen (Duplikate), also Meldungen ohne weitergehende, 
‘ 

therapierelevante Informationen, so besteht vorrangig für 
die melden'de Person oder Einrichtung ein Anspruch auf 

. Meldevergütung, die die Leistung, die den Meldeanlass " 

begründen erbracht hat. Darüber hinaus ist die Vergütung
' 

abhängig von der Vollst'andigkeitsprfifung Z111 Erstattung ~ der MeldeVergfitung durehdie gesetzlichen'Krankenkas- 
sen. — 

‘ 

' ’ 
' 

_

‘ 

. 

(2) Bei Meldungen nach- § 4Abs. 3 ist es dem Klinis'chen 
Krebsregister vorbehalten den vergiitbaren Meldeanlass 
und die Höhe, der MeldeVergfitnng festz'ulegen. 

. 

« (3) Bei-einer weiteren Meldn-ng 211m selben Meldeanlass 
von einer anderen meldepfliehtigen Person oder EinIich- 
t'ung mit einem Weitergehenden wesentliphen medizi- 
nischen Sachgehalt besteht ein eigenständiger Anspruch 
auf Meldevergfitung. Ein weitergehender wesentlicher 

‚. rSachgehalt sind insbesondere der Abschluss der Ausbrei— 
tungsdiagnostfl; oder andere therapierelevante Informatio— 
nen . 

'§'6'
: 

. Regelungen zur Meldung 11nd 
' Vergütung bei nicht'melanotischen Ha11tkrebsa11en 

einschlieBIich ihrer Friihstadien 

(1) In“ Bezug auf n'icht melanotische I-Iau'tkrebs’arten ein- " 
schließlich eines Friihstadiums (ICD- 10 C44 und DO4. —) 
lösen die m § 1 Abs. 1 und 3 genannten SachVerhaIte Je— 

_ 

weils die Meldeverpflichtung aus. 

(2) Die Meldungen sind fiber das vom Klinischen Krebs—V 
‚ register auf seiner Internetseite veröffentlichte Meldefor— 
mular „nicht melanotischer Hautkrebsf‘ und',,BasaIiorr1e“ 
zu übermitteln. Die Formulare sollen elektfdnisch ausge- 

_ 

füllt werden und können elektronisch oder postalisch. an 
die zuständige Registerstelle fibersandt werden Die elek? 

_ 

tronische FOrm der Ubermittlung- richtet sich hierbei nach . 

den vom klinischen Krebsregister vorgegebenen Formaten. 
" 

(3) "Die Meldevergiitung ist einmalig'je nach Vollständig ' 

'erfüllter Meldeverpflichtu’ng zu zahlen Die Höhe der Mel- 
devergfitung beträgt 5, 5Q Euro. B‘ei multiplen Basaliornen 
eines Patienten wird nur die Meldun g des ersten Basalioms 
vergütet. 
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Sprachliche Gleichstellung 
‚ 

' 

„ 

‘ 
' 

_ 
"Inkrafttreten 

Personen— und Funktionsbezeichfiungeh _in diesér Ver- Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung ln 
ordnung gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form. - Kraft. 

M ag d—eburg, den 17. ‚August 2018. 

Die Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration 
des Landes Sachsen-Anhalt 

Grimm-Benne 
. 

' 

' ‘
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